
In der Senatssitzung am 23. Januar 2024 beschlossene Fassung 

 

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung 
19.01.2024 

S 22 

Tischvorlage für die Sitzung des Senats am 23.01.2024 

"Wann wurde die Wiedereinführung der „Brötchentaste“ beauftragt?" 

Anfrage für die Fragestunde der Stadtbürgerschaft  

A. Problem 

Die Fraktion der FDP hat für die Fragestunde der Stadtbürgerschaft folgende Anfrage an den 
Senat gestellt: 

 
 
Wir fragen den Senat: 
 

1. Wann genau ist der Beschluss des Senats gefallen, die sogenannte „Brötchentaste“ 

wieder einzuführen? 

2. Wann genau wurde die Brepark mit der Umsetzung der Wiedereinführung der 

„Brötchentasten“-Funktion beauftragt? 

3. Wann genau hat die Brepark die entsprechende Softwarefirma mit der 

Wiedereinführung der „Brötchentasten“-Funktion beauftragt? 

 

B. Lösung 

Auf die vorgenannte Anfrage wird dem Senat folgende Antwort vorgeschlagen: 
 

Zu 1:  
Ein Senatsbeschluss ist für die Einführung der Brötchentaste nicht erforderlich. Seit 
der Änderung bzw. Anpassung der Verordnung über Parkgebühren vom 18.04.2006 
(Brem. GBl. S. 201) ist nach § 2 Abs. 2 die zuständige Straßenverkehrsbehörde mit 
Zustimmung der obersten Landesbehörde ermächtigt, für bestimmte Parkflächen bis 
zu einer Dauer von 30 Minuten keine Gebühr zu erheben. 
  



 

 

Zu 2:  
Am 29.09.2023 wurde der Auftrag zur Wiedereinführung der Brötchentaste an allen 
vorherigen Standorten von der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung an 
die BREPARK erteilt. Vorab wurden die Modalitäten zur Wiedereinführung der 
Brötchentaste geprüft und abgestimmt. 
 
Zu 3:  
Die BREPARK hat umgehend ein Angebot eingeholt. Am 26.10.2023 wurde auf Basis 
des Angebots der Auftrag erteilt.  

C. Alternativen 

Werden nicht vorgeschlagen. 

D. Finanzielle/ Personalwirtschaftliche Auswirkungen/Genderprüfung 

Die Beantwortung der Anfrage hat keine finanziellen, personalwirtschaftlichen oder 
genderrelevanten Auswirkungen. 

E. Beteiligung / Abstimmung 

Keine. 

F. Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 

Geeignet nach Beschlussfassung im Senat. Einer Veröffentlichung über das zentrale 
elektronische Informationsregister steht nichts entgegen. 

G. Beschluss 

Der Senat stimmt entsprechend der Vorlage der Senatorin für Bau, Mobilität und 
Stadtentwicklung vom 19.01.2024 einer mündlichen Antwort auf die Anfrage der Fraktion der 
FDP in der Fragestunde der Stadtbürgerschaft zu. 
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